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Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt Ludwigsfelde 
Ortsteil Genshagen 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 21.07.2022 
 - Begründung 20.07.2022 
 - Planzeichnung, 20.07.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-
mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 
die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beilie-
gende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasserwirt-
schaft übergeben. Für die Belange zum Naturschutz ist die untere Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Teltow-Fläming zuständig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
Dieses Dokument wurde am 16. August 2022 durch Andrea Barenz schlussgezeichnet und ist ohne 
Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt 
Ludwigsfelde, Ortsteil Genshagen, LK TF 

Ansprechpartnerin: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Kirsten Genselin 
W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) 
033201 442-441 
Kirsten.Genselin@LfU.Brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zu-
stimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte 
alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkun-
gen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständig-
keit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 

       
Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 betreffend wer-
den folgende Hinweise gegeben:   
 
Bezüglich der im Osten des Plangebietes vorgesehene Versorgungsanlage mit Zweckbestimmung 
„Regenwasserrückhaltung“ sollte der zuständige Unterhaltungsverband beteiligt werden. 
 

 
 
Dieses Dokument wurde am  1. August 2022 durch Kirsten Genselin   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt 
Ludwigsfelde Ortsteil Genshagen 

Ansprechpartner*In: Frau Blumberg, Tel.: 0355-4991-1339 
TOEB@lfU.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Sachstand 
Antragsgegenstand ist der Bebauungsplan Nr. 48 „Stationsumfeld Birkengrund“ der Stadt 
Ludwigsfelde. Der B-Plan wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. Ziel der vorgelegten 
Planung ist die Schaffung von Planungsrecht für die Errichtung von Verkehrsanlagen unter dem Fokus 
der Entwicklung des Bahnhofes Birkengrund „zur Drehscheibe einer zukunftsweisenden Mobilität“ (S. 
4). Im Geltungsbereich werden öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung (Park & Ride; Schulparkplatz; Fuß- und Radweg; Haltebereich für Taxis und 
Busse), Flächen für Versorgung, Grünflächen und Wald festgesetzt. Es sind rund 200 neue PKW 
Stellplätze geplant. 

Im Geltungsbereich des vorliegenden B-Planes befinden sich nach aktuellem Kenntnisstand keine 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftigen Anlagen. Er liegt im 
Einwirkungsbereich von Verkehrsimmissionen. 

Der B-Plan umschließt das bestehende Oberstufenzentraum (OSZ) Teltow Fläming. Das OSZ stellt 
einen relevanten Immissionsort vor allem zur Tagzeit dar (Sicherung gesunder Arbeitsverhältnisse und 
Lernbedingungen). Östlich schließt sich der Bebauungsplan Nr. 45 „An der Eichspitze Süd“ an. Er setzt 
primär Gewerbegebiete fest. Der westliche Teil des B-Planes 45 wird durch den vorliegenden 
Antragsgegenstand überplant (Tausch der Fläche für Versorgungsanlagen mit der öffentlichen 
Verkehrsfläche). 

Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m. 
§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen 
unterschiedlicher Nutzung einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 
und 3 BImSchG) auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen 
ausgeschlossen werden. 

2. Stellungnahme 
Planstraße 
Der Bebauungsplan sieht eine um das OSZ führende öffentliche Planstraße vor. Mit dem geplanten 
Vorhaben ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten.  
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Nach § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist sicher zu stellen, dass durch den Bau einer 
Straße keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die 
nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Gem. § 43 BImSchG wurde die Sechzehnten 
Bundesimmissionsschutzverordnung (16. BImSchV) als Rechtsverordnung erlassen.  

In der Begründung ist darzustellen, ob der vorliegende Antragsgegenstand die Kriterien der 
„wesentlichen Änderung“ i.S.d. 16. BImSchV erfüllt und schädliche Umwelteinwirkungen zu erwarten 
sind. An wesentlich geänderten Straßen besteht gem. § 41f. Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) und der 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzverordnung) der Anspruch auf 
Lärmvorsorge. Als Beurteilungsgrundlage wird die Erstellung eines Schallgutachtens als erforderlich 
bewertet. 

Die Störanfälligkeit eines Siedlungsgebietes ergibt sich i.d.R. aus den von der Gemeinde aufgestellten 
Bebauungsplänen. Liegt keine verbindliche Bauleitplanung vor, ergibt sich Schutzbedürftigkeit der aus 
der tatsächlichen die Gebietscharakteristik der Umgebungsbebauung oder aus den 
Entwicklungsabsichten, die die Gemeinde im Flächennutzungsplan (FNP) festlegt. Die 16. BImSchV 
legt die in Tabelle 1 dargestellten Immissionsgrenze für Baugebietstypen fest. Eine Schule (OSZ) hat 
den höchsten Schutzanspruch. Die gegebenenfalls weiteren Immissionsorte sind zu ermitteln. 

Tabelle 1 Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV 

 Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] 
Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime 57 47 
Reine und Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 59 49 
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 64 54 
Gewerbegebiete und Industriegebiete 69 59 

 
Die 16. BImSchV findet auch Anwendung auf andere öffentliche Verkehrsflächen (z. B. Parkplätze). 
 
Anlagen des ruhenden Verkehrs 
 „Anlagen des Ruhenden Verkehrs“ (Parkplätze/Stellflächen) sind geeignet schädliche 
Umwelteinwirkungen (Immissionen) z.B. Türenschlagen, Anlassen des Motors, Stimmengewirr, An- 
und Abfahrgeräusche, Verladebetrieb i.S. des § 3 Abs.1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
zu verursachen. Anders als Geräusche des fließenden Verkehrs sind Immissionen von Stellflächen 
ungleichmäßig und teilweise informationshaltig. Daher werden sie tendenziell den Anlagengeräuschen 
und somit der Beurteilung gem. TA Lärm zugeordnet. 
 
Nicht öffentliche Parkplätze haben eine höhere Anforderung an den Schallschutz als öffentliche 
Parkplätze und werden nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen gleichgestellt. Sie unterliegen daher 
dem Regelungsbedarf und den Betreiberpflichten des § 22 BImSchG i.V.m. der TA Lärm und der 
Parkplatzlärmstudie 2007 des Bayrischen Landesamtes für Umweltschutz. Öffentliche Stellplätze 



 

Immissionsschutz   Seite 4 von 4 
 

werden mittels 16. BImschV bewertet. 

Bei einer überschlägigen Berechnung1 der Parkplatzemissionen ergibt sich eine Überschreitung der 
Orientierungswerte für Mischgebiete am Tag im Bereich des OSZ-Gebäudes. Sollte eine 
Hausmeisterwohnung oder Internatsplätze vorhanden sein, ist auch der Nachtzeitraum zu bewerten. 
Das geplante Vorhaben ist daher grundsätzlich geeignet schädliche Umwelteinwirkungen zu erzeugen. 
Die Immissionen der Bushaltstellen (u.a. Motorengeräusche währen der Wartezeiten) sind nicht zu 
vernachlässigen. Eine nähere Betrachtung ist notwendig. Es wird die Erstellung eines Gutachtens als 
erforderlich bewertet.  

3. Fazit 
Den Ausführungen im Umweltbericht zu den Belangen des Immissionsschutzes werden im laufenden 
Verfahren ergänzt (S.18). Die Immissionen der Anlagen des ruhenden und fließenden Verkehrs und 
des grundsätzlich erhöhten Verkehrsaufkommens u.a. auf das benachbarte OSZ sind unter dem 
Aspekt einer gesunden Lern- und Arbeitsatmosphäre zu bewerten. Die Immissionsorte sind zu 
benennen und ihr Schutzanspruch zu sichern. Zur langfristigen konfliktfreie Sicherung der Planung wird 
die Erstellung eines Schallgutachtens als erforderlich bewertet. 
 
Ausgehend von Art und Umfang der geplanten Neuentwicklung von diversen Verkehrsflächen und dem 
bereits in der näheren Umgebung existierenden Nutzungsbestand wird die vorliegenden Planung als 
realisierbar eingeschätzt. Eine abschließende, positive Stellungnahme des LfU ist erst nach Ergänzung 
der Planungsunterlagen und einer nachvollziehbaren Bewertung der Auswirkungen der Planung 
möglich. 

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen.  

 
 
Dieses Dokument wurde am  16. August 2022 durch Christin Blumberg   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 

 

                                                           
1 https://www.uppenkamp-partner.de/fileadmin/tools/rechner/parkplatz.htm, Zugriff: 12.08.2022 
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  Bearb.: Frau Christin Blumberg 
Gesch-Z.: LFU-TOEB-
3700/25+42#416564/2022 
Hausruf: +49 355 4991-1339 
Fax: +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de 
Christin.Blumberg@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 8. Dezember 2022  

Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt Ludwigsfelde 
Ortsteil Genshagen 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
- E-Mail vom 11.11.2022  
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 48, Stationsumfeld Bir-

kengrund,  Verkehrslärm (Bericht VL 8857-1), PEUTZ Consult GmbH Stand: 
23.09.2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von der Fachabteilung des 
Referats T15 (Herr Thomas, Tel.: 033201 442-326) des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 
die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen folgende Hinweise gegeben: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt Ludwigsfelde sollen im 
Ortsteil Genshagen unmittelbar östlich der DBAG-Strecke Berlin - Halle bzw. nörd-
lich der Straße Am Birkengrund die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung einer Schienenpersonennahverkehrsstation (SPNV-Station) geschaf-
fen werden. 

Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 48 ist zur Erschließung des Stationsumfeldes 
und des angrenzenden Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 45 - „An der Eich-
spitze Süd“) der Neubau einer Erschließungsstraße geplant. Für das Stationsum-
feld soll ein P&R-Parkplatz und ein Busparkplatz (Busbahnhof) errichtet sowie der 
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bestehende Schulparkplatz des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming erweitert wer-
den. Das Plangebiet umschließt das Schulgelände des Oberstufenzentrums Tel-
tow-Fläming. Das Schulgelände selbst ist jedoch nicht Teil des Bebauungsplans. In 
der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich ausschließlich gewerbliche 
Nutzungen. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung [1] wurden die auf das Plange-
biet einwirkenden bzw. vom Plangebiet ausgehenden Verkehrslärmimmissionen 
untersucht. Zu den in [1] erarbeiteten Ergebnissen nimmt das LfU wie folgt Stellung. 

Eingangsdaten für die Berechnung der Beurteilungspegel durch den Straßenver-
kehr 
Als Grundlage für die Berechnung der Emissionen durch den Straßenverkehr wur-
den im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung [1] die Angaben 
des Büros IGS Ingenieure GmbH & Co. KG verwendet (siehe [1] Seite 7 und 13). 

Nach fachlicher Auffassung des Landesamtes für Umwelt Brandenburg (LfU) sollte 
im Zusammenhang mit den in [1] verwendeten Verkehrsdaten folgendes beachtet 
werden: 

Für die Berechnung der Lärmemissionen (Schallleistungspegel) durch den Straßen-
verkehr sollte durch den Gutachter ein für die entsprechende Aufgabenstellung qua-
litativ belastbares Verkehrsaufkommen verwendet werden. 

Nach den Hinweisen in Kapitel B 24.1, Seite 4/16 der Arbeitshilfe Bebauungspla-
nung [2] wird mit Bezug auf die für Bauleitplanungen zu verwendenden Verkehrs-
zahlen üblicherweise – vor allem hinsichtlich der Verkehrsentwicklung – auf einen 
Prognosezeitpunkt abgestellt, der 10 bis 15 Jahre in der Zukunft liegt. 

Die in der Anlage 2 [1] dargestellten Verkehrszahlen (Straße) erhalten keinen Hin-
weis auf den Prognosezeitpunkt. Daher sollte das im Rahmen der vorliegenden Un-
tersuchung [1] verwendete Verkehrsaufkommen dahingehend geprüft werden, ob 
die in Anlage 2 [1] aufgeführten Verkehrszahlen den in der Arbeitshilfe Bebauungs-
planung [2] für Prognosefälle genannten Anforderungen (s. o.) entsprechen. 

Mit Bezug auf die für die Berechnungen der Schallleistungspegel verwendeten Lkw-
Anteile wurden in [1] die Standardwerte der Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen Ausgabe 2019 (RLS-19) für Gemeindestraßen verwendet. 

Im Zusammenhang mit der Anwendung der Tabelle 2 der RLS-19 weisen wir darauf 
hin, dass gemäß der RLS-19 (Seite 13) die Standardwerte der Tabelle 2 nur anzu-
wenden sind, wenn keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungsergebnisse 
vorliegen. 

Nach fachlicher Auffassung des LfU sollte im Hinblick auf die für die schalltechni-
schen Berechnungen [1] verwendeten Eingangsdaten geklärt werden, ob sich aus 
den Verkehrsdaten des Büros IGS Ingenieure GmbH & Co. KG ggf. projektbezo-
gene Angaben zum Verhältnis leichter und schwerer Lkw (p1 / p2) am Tag und in 
der Nacht für die betrachteten Straßenabschnitte ableiten lassen. 
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Dies betrifft auch den Anteil an Krafträdern, die bei der Berechnung der Lärmemis-
sionen der jeweiligen Straße nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
RLS-19 ebenfalls berücksichtigt werden können. 

Fazit 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung [1] sollte unter Beachtung unserer 
Hinweise überprüft bzw. ergänzt werden. 

Quellen 

[1] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 48 – Stationsumfeld Bir-
kengrund – Verkehrslärm (Bericht VL 8857-1), PEUTZ Consult GmbH Stand: 
23.09.2022 

[2] Arbeitshilfe Bebauungsplanung, Land Brandenburg Ministerium für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft, Stand: Januar 2020 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Christin Blumberg 
 
Dieses Dokument wurde am 8. Dezember 2022 durch Christin Blumberg schlussgezeichnet und ist 
ohne Unterschrift gültig. 
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  Bearb.: Frau Christin Blumberg 

Gesch-Z.: LFU-TOEB-

3700/25+42#459701/2023 

Hausruf: +49 355 4991-1339 

Fax: +49 331 27548-2659 

Internet:  www.lfu.brandenburg.de 

Christin.Blumberg@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 28.12.2023  

Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt Ludwigsfelde 

Ortsteil Genshagen 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange, Zwischenabstimmung Schallgut-

achten  

Eingereichte Unterlagen: 

Stellungnahme / Erwiderung der IPG – Infrastruktur- und Projektentwick-

lungsgesellschaft mbH (Treuhänder des Vorhabenträgers) – zur Stellung-

nahme des LfU vom 08.12.2022 

 

Sehr geehrter Herr Kugel, 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden hausintern vom Referat T15 

(Herr Thomas, Tel.: 033201-442-326) geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden 

für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen folgende Anmerkungen, Hin-

weise und Bedenken gegeben: 

1. Sachstand 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt Ludwigsfelde sollen im 

Ortsteil Genshagen unmittelbar östlich der DBAG-Strecke Berlin - Halle bzw. nörd-

lich der Straße Am Birkengrund die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Entwicklung einer Schienenpersonennahverkehrsstation (SPNV-Station) geschaf-

fen werden. 

Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 48 ist zur Erschließung des Stationsumfeldes 

und des angrenzenden Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 45 - „An der Eich-

spitze Süd“) der Neubau einer Erschließungsstraße geplant. Für das Stationsum-

feld soll ein P&R-Parkplatz und ein Busparkplatz (Busbahnhof) errichtet sowie der 
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bestehende Schulparkplatz des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming erweitert wer-

den. Das Plangebiet umschließt das Schulgelände des Oberstufenzentrums Tel-

tow-Fläming. Das Schulgelände selbst ist jedoch nicht Teil des Bebauungsplans. In 

der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich ausschließlich gewerbliche 

Nutzungen. 

Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat das Landesamt für Um-

welt (LfU) im Jahr 2022 zu der zum Bauleitverfahren erstellten schalltechnischen 

Untersuchung [1] Stellung [3] genommen. Unsere Hinweise [3] wurden von den 

Fachgutachtern (Schallgutachten [1]: Büro Peutz Consult / Verkehrsgutachten [2]: 

IGS Ingenieure) geprüft und in Form einer Stellungnahme / Erwiderung [4] durch 

den Vorhabenträger bzw. dessen Treuhänder beantwortet. 

2. Prognosehorizont der verwendeten Verkehrsbelastungen 

Auszug Hinweis LfU aus dem Jahr 2022 [3] 

„… Für die Berechnung der Lärmemissionen (Schallleistungspegel) durch den Stra-

ßenverkehr sollte durch den Gutachter ein für die entsprechende Aufgabenstellung 

qualitativ belastbares Verkehrsaufkommen verwendet werden. 

Nach den Hinweisen in Kapitel B 24.1, Seite 4/16 der Arbeitshilfe Bebauungspla-

nung […] wird mit Bezug auf die für Bauleitplanungen zu verwendenden Verkehrs-

zahlen üblicherweise – vor allem hinsichtlich der Verkehrsentwicklung – auf einen 

Prognosezeitpunkt abgestellt, der 10 bis 15 Jahre in der Zukunft liegt. 

Die in der Anlage 2 [1] dargestellten Verkehrszahlen (Straße) erhalten keinen Hin-

weis auf den Prognosezeitpunkt. …“ 

Stellungnahme LfU zur Erwiderung des Vorhabenträgers [4] 

Mit Bezug auf den Prognosezeitpunkt der für die schalltechnischen Berechnungen 

in [1] verwendeten Verkehrszahlen wird in der Erwiderung des Vorhabenträgers [4] 

dargelegt bzw. ergänzt, dass in diesem Zusammenhang eine Verkehrsprognose für 

das Jahr 2035 verwendet wurde. Der Prognosezeitpunkt 2035 entspricht bezogen 

auf das Jahr 2023 den Hinweisen nach Kapitel B 24.1, Seite 4/16 der Arbeitshilfe 

Bebauungsplanung [5] und ist damit nicht zu beanstanden. 

3. Verkehrsbelastungen - Anteil des Lkw-Verkehrs 

Auszug Hinweis LfU aus dem Jahr 2022 [3] 

„… Im Zusammenhang mit der Anwendung der Tabelle 2 der RLS-19 weisen wir 

darauf hin, dass gemäß der RLS-19 (Seite 13) die Standardwerte der Tabelle 2 nur 

anzuwenden sind, wenn keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungsergeb-

nisse vorliegen. 

Nach fachlicher Auffassung des LfU sollte im Hinblick auf die für die schalltechni-

schen Berechnungen [1] verwendeten Eingangsdaten geklärt werden, ob sich aus 
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den Verkehrsdaten des Büros IGS Ingenieure GmbH & Co. KG ggf. projektbezo-

gene Angaben zum Verhältnis leichter und schwerer Lkw (p1 / p2) am Tag und in 

der Nacht für die betrachteten Straßenabschnitte ableiten lassen. …“ 

Stellungnahme LfU zur Erwiderung des Vorhabenträgers [4] 

Mit Bezug auf unseren Hinweis zum Anteil bzw. Verhältnis des Lkw-Verkehrs (p1 

und p2 nach Definition in [6] Seite 5) findet sich in der Erwiderung des Vorhaben-

trägers [4] die folgende Erläuterung. 

Auszug aus [4] Seite 2: 

„… Für schwere Lastkraftwagen wird im Stationsumfeld ein Durchfahrtsverbot (Ver-

kehrszeichen 253) angeordnet, sodass hier projektbezogene Angaben zum Verhält-

nis leichter und schwerer Lkw (gemäß RLS-19) nicht relevant sind. …“ 

Nach der aktuell geltenden Straßenverkehrsordnung bedeutet die Anordnung des 

Verkehrszeichens 253 ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässi-

gen Gesamtgewicht über 3,5 t einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. 

Ausgenommen davon sind Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. 

Soweit auf den im Geltungsbereich des Vorhabens (B-Plan 48) geplanten neuen 

öffentlichen Verkehrsflächen, die im Hinblick auf den Schallschutz eine Untersu-

chung auf das Vorliegen von Lärmschutzansprüchen auf der Grundlage der Ver-

kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erfordern, ausschließlich Pkw und 

Busse verkehren, ist die Erwiderung des Vorhabenträgers [4] nachvollziehbar. 

Dies gilt jedoch nicht für die in [1] durchgeführte Untersuchung zur lärmtechnischen 

Auswirkung der durch das Vorhaben zusätzlich induzierten Verkehre (siehe [1] An-

lage 4.1 bis 4.3), da in diesem Zusammenhang auch vorhandene Verkehrswege 

wie der Straßenzug Am Birkengrund - Brandenburgische Straße mit einzubeziehen 

sind. 

Für die Prüfung der lärmtechnischen Auswirkungen der durch ein Vorhaben zusätz-

lich induzierten Verkehre werden mit Bezug auf die Verkehrszahlen im Prognose-

Nullfall (PNF) und Prognose-Planfall (PPF) jeweils identische Grundbelastungen 

verwendet und die Zusatzverkehre (Vorhaben) auf die davon betroffenen Verkehrs-

wege im Prognose-Planfall dazu addiert. 

Zwar ist aufgrund der im PNF und PPF jeweils identischen Grundbelastungen sowie 

nach Sichtung der bisher vorliegenden Ergebnisse [1] nicht davon auszugehen, 

dass sich die in [1] auf Seite 19 (letzter Absatz) dargelegte Aussage bei einem an-

deren Verhältnis der Lkw (siehe RLS-19, Tabelle 2) oder eines aufgrund der umlie-

genden gewerblichen Nutzungen ggf. höheren Anteil des Lkw-Verkehrs auf den be-

trachteten Straßenabschnitten ändert. Dies sollte jedoch durch den Fachgutachter 

(Schall) geprüft und dargelegt werden. 
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